
 

Wahlvorschlag  

Fraktion der SPD 

Nachwahl eines Mitglieds sowie eines stellvertretenden Mitglieds der Kommission  

gemäß dem Hessischen Ausführungsgesetz zum Artikel 10-Gesetz 
 
 
 
Nach § 5 Abs. 1 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Artikel 10-Gesetz vom 16. Dezember 
1969 (GVBl. I S. 303), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juni 2020 (GVBl. S.  430), besteht 
die Kommission aus dem Vorsitzenden und zwei Beisitzern. Sie werden vom Landtag nach den 
Grundsätzen der Verhältniswahl für die Dauer einer Wahlperiode berufen. Für jedes Mitglied der 
Kommission wird ein Vertreter bestellt. 
 
Mit Ablauf des 8. Dezember 2021 hat Frau Nancy Faeser auf ihr Mandat als Abgeordnete des 
Hessischen Landtags verzichtet.  
  
Ferner hat die Abg. Heike Hofmann (Weiterstadt) mit Schreiben vom 24. Januar 2022 ihre stell-
vertretende Mitgliedschaft niedergelegt. 
 
Die Fraktion der SPD schlägt  
 

Frau Abg. Heike Hofmann (Weiterstadt) 
als Mitglied 

sowie 

Herrn Abg. Marius Weiß 
als stellvertretendes Mitglied 

 
zur Nachwahl vor. 
 
 
Wiesbaden, 24. Januar 2022 

Kanzlei des Landtags 
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